
 Lizenz-Stufe B 
Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung für  
Sportkommissare der Lizenz-Stufe B

Um die Lizenz „Sportkommissar Automobilsport -  
Stufe B“ zu erlangen, ist die Teilnahme an einem  
Prüfungsseminar erforderlich.

Die Zulassungskriterien sind:

››  Mindestalter von 20 Jahren 

››  erfolgreiches Absolvieren des Online-Schulungs-
teils inkl. des Online-Tests mind. 2 Wochen vor dem 
Präsenzseminar und

››   Für Inhaber der Lizenzstufe D: 
5 Anwärtereinsätze bei Veranstaltungen in den 
letzten 24 Monaten bei mindestens 3 DMSB-Ver-
anstaltungen mit Status National / National A in 
mind. 2 verschiedenen Automobilsport-Disziplinen 
und max. 2 Clubsport-Veranstaltungen (es müssen 
Anwärtereinsätze in den Disziplinen Rundstrecke, 
Kartrennen, Berg oder Offroad und Slalom nachge-
wiesen werden) 

››  Für Inhaber der Lizenzstufe C: 
2 Anwärtereinsätze bei DMSB-Prädikatsveranstal-
tungen Rundstrecke in den letzten 24 Monaten vor 
der Prüfung.

Sind diese Zulassungskriterien erfüllt, kann die  
Prüfung zur Lizenz-Stufe B erfolgen. 
Die Prüfungsinhalte können von der DMSB-academy 
Internetseite heruntergeladen werden.

 Lizenz-Stufe A 
Zulassungsvoraussetzungen zur Prüfung für  
Sportkommissare der Lizenz-Stufe A

Um die Lizenz „Sportkommissar Automobilsport - Stufe A“ 
zu erlangen, ist die Teilnahme an einem Prüfungsseminar 
erforderlich.

Die Zulassungskriterien sind:

››  Mindestalter von 23 Jahren 

››  erfolgreiches Absolvieren des Online-Schulungsteils 
inkl. des Online-Tests mind. 2 Wochen vor dem  
Präsenzseminar und

››  Nachweis von Einsätzen in den letzten 24 Monaten 
vor der Prüfung bei mind. 5 DMSB-Veranstaltungen 
(Status National / National A) in mind. 2 verschiede-
nen Automobilsportdisziplinen im Automobilsport mit 
Sportwart-Lizenz „Sportkommissar - Stufe B“.

Sind diese Zulassungskriterien erfüllt, kann die Prüfung 
zur Lizenz-Stufe A erfolgen. 

 Sportkommissar 
 im Automobilsport

ADAC Nordrhein e.V.

Erste Schritte  
& weitere Infos

Weitere Informationen 
finden Sie auch auf  
der Website der  
DMSB Academy unter:

www.dmsb-academy.de/de/sportwarte/
automobilsport/sportkommissar#c5182
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Für weitere Informationen  
oder Beratung:

ADAC Nordrhein e.V.
Motorsport und Klassik  |  50963 Köln
spo@nrh-adac.de  |  motorsport-nordrhein.de



 Sportkommissar   
 im Motorsport

Sportkommissare sind die Schiedsrichter im Motor-
sport. Im Gegensatz zu Schiedsrichtern bei Ballsport-
arten beobachten sie aber in der Regel nicht selbst das 
Geschehen, sondern urteilen Aufgrund von Aussagen, 
Bild und Videomaterial. Sie sind die Sportwarte mit 
den größten Befugnissen im Rahmen einer Motor-
sportveranstaltung. Die Sportkommissare bilden das 
Entscheidungsgremium des DMSB vor Ort. Alle Fakten, 
die den Teilnehmern oder den Sportwarten des Ver-
anstalters nicht klar geregelt erscheinen, können ggf. 
von den Sportkommissaren geregelt werden.

Die Ausbildungsstufen 

Die Ausbildung zum Sportkommissar im Automobilsport 
erfolgt in Stufen:

››  Sportkommissar-Anwärter der Lizenz-Stufe D  
(Anwärterlizenz) oder

››  Sportkommissar der Lizenz-Stufe C  
(Sportwartlizenz für Clubsport)

››  Sportkommissar der Lizenz-Stufe B

››  Sportkommissar der Lizenz-Stufe A

Mit jeder höheren Lizenz-Stufe kann mehr Verantwor-
tung übernommen werden. Die Lizenz der Stufe A ist die 
höchste Stufe und ermöglicht damit auch Einsätze bei 
Veranstaltungen mit dem Status International. Hierfür 
ist es hilfreich über grundlegende Englischkenntnisse zu 
verfügen.

 Lizenz-Stufe D 

Sportkommissar-Anwärter der Lizenz-Stufe D

Die Ausbildung zum Sportkommissar im Automobilsport 
kann jeder durchlaufen, der:

››  mindestens 18 Jahre alt ist

››  sich für Motorsport interessiert

››  sich der Bedeutung der Kontrollen im Motorport 
bewusst ist

››  erfolgreich einen allgemeinen E-Learning-Kurses inkl. 
erfolgreichem Abschlusstest („online“) absolviert hat.

Alle Kenntnisse können während der Anwartschaft er-
langt werden. Hierzu nehmen die Anwärter zusammen 
mit erfahrenen Sportkommissaren an Veranstaltungen teil 
und werden von diesen angeleitet und ausgebildet. Nach 
5 Anwärtereinsätzen ist eine der Voraussetzungen zur Zu-
lassung zur Prüfung zum Sportkommissar B erfüllt.
Die Ausbildung dauert zwischen 12 und 24 Monaten und 
dient als Vorbereitung auf die Prüfung zur Lizenz-Stufe 
B. In dieser Zeit muss sich der Anwärter die Teilnahme an 
Veranstaltungen bescheinigen lassen.

 Lizenz-Stufe C 
Sportkommissar der Lizenz-Stufe C (Clubsport)

Einen Sonderweg beschreitet die Lizenzstufe C (Club-
sport). Nach 5 Schulungseinsätzen bei Clubsport-Veran-
staltungen, kann die Lizenzstufe C durch ein E-Learning 
mit abschließenden Test, online erworben werden.
Mit dieser Lizenz darf der Inhaber bei Clubsport-Veran-
staltungen, also unterhalb des nationalen und internati-
onalen Motorsports, entscheidungsbefugt tätig werden.

Die Voraussetzungen sind identisch zur  
Lizenz der Stufe D:

››  mindestens 18 Jahre alt ist

››  sich für Motorsport interessiert

››  sich der Bedeutung der Kontrollen im Motorport 
bewusst ist

››  erfolgreich einen allgemeinen E-Learning-Kurses 
inkl. erfolgreichem Abschlusstest („online“)  
absolviert hat.

Die Lizenz hat eine Gültigkeit von drei Jahren und kann 
durch mind. drei Einsatznachweise und die Absol-
vierung eines E-Learning-Kurses der DMSB Academy 
verlängert werden.

Der Inhaber der Sportwartlizenz der Stufe C kann durch 
seinen nachgewiesenen Einsatz mit der C-Lizenz im 
Clubsportbereich die Anzahl der notwendigen Anwär-
tereinsätze für die Lizenz der Stufe B auf 2 Anwärter-
einsätze bei DMSB-Prädikatsveranstaltungen Rundstre-
cke reduzieren.

Sie haben  Interesse  

››  Einblicke in alle Bereiche einer Motorsport-
veranstaltung zu erlangen

››  interessante, abwechslungsreiche und  
verantwortungsvolle Aufgaben in allen  
Bereichen des Motorsports zu übernehmen

››  als unabhängige Instanz Teilnehmer und 
Veranstalter zu beraten und zu unterstützen

››  für Fairness und Chancengleichheit  
zu sorgen

››  sich mit den Sportgesetzen sowie der  
Umsetzung der Reglements auseinander 
zu setzen


